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RS OGH 1974/4/17 11Os20/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.04.1974

Norm

StGB §142 C

Rechtssatz

Es kommt beim Raub nur darauf an, daß der Bedrohte an den Willen und die Fähigkeit des Täters zur Verwirklichung

der Drohung glaubt, mögen diese Umstände auch objektiv nicht zutreffen.
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